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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 4. und 5. September 2021 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 4. und 5. September 2021 
unter Telefon 08321/2163. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und 
von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten 
ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, 
wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst der Apotheken

Bad Hindelang:
am 4. September 2021: Drei-Kugel-Apotheke, 
Gerberweg 6, Telefon 08324/328

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
aam 5. September 2021: Apotheke im Gesundheitszentrum, 
Immenstadt Im Stillen 4 ½, Telefon 08323/8847

Oberstdorf, Fischen
am 4. September 2021: Apotheke im Färberhaus, Fischen, 
Hauptstraße 4, Telefon 08326/385740
am 5. September 2021: Engel-Apotheke, Oberstdorf, 
Nebelhornstraße 1, Telefon 08322/2121

Oberstaufen:
am 4. September 2021: Propstei-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Str. 1, Telefon 08386/2730
am 5. September 2021: Raphael-Apotheke, Lindenberg,  
Hauptstraße 41, Telefon 08381/92200 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 4. September 2021: Andreas-Hofer-Apotheke, Altusried, 
Kemptener Straße 2, Telefon 08373/921757 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 5. September 2021: Magnus-Apotheke, Buchenberg, 
Lindauer Str. 16, Telefon 08378/275 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 28. September 2021: Hof- und Residenz-Apotheke, 
Poststraße 16, Telefon 0831/22767 
am 5. September 2021: Iller-Apotheke, 
Ludwigstraße 73, Telefon 0831/564660 
 
Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung 
der Gemeinde Blaichach

Haushaltssatzung

der Gemeinde Blaichach
(Landkreis Oberallgäu)

für das Haushaltsjahr  2021

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
erläßt die Gemeinde Blaichach folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  15.101.450,00 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   4.526.600,00 Euro

ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 0,– Euro festgesetzt.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

* Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tion zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

 51-286

Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 27. August 2021, Nr. OA-X2384 Az.: SG52/SF/Sp/OA-X2384, 
Landkreis Bürgerservice, Frau Spiler, Oberallgäuer Platz 2, 87527 
Sonthofen, Zi. E.05, Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350, 
E-Mail: buergerservice@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herr Mateusz 
Marek Gierok, geb.: 19.04.1992 in Opole, zuletzt wohnhaft in: Konstan-
zer 1, 87534 Oberstaufen, Fahrgestellnummer: WAUZZZ8DZVA019547, 
amtl. Kennz.: OA-X2384

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 27. Au- 
 gust 2021, Nr. OA-X2384 Az. SG52/SF/Sp/OA-X2384, gemäß Art. 41 
BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 24.08.2021, Nr. OA-X2384, Az. SG52/SF/Sp/
OA-X2384, liegt bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, 
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststun-
den zur Abholung durch den Betroffenen auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

S. Spiler, Verwaltungsangestellte 52-287

Bekanntmachung  
des Landratsamtes Oberallgäu

Genehmigungsverfahren nach § 16 Bundesimmissionsschutzgesetz 
für die wesentliche Änderung einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung 
und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrotten der Firma 
Föll Rohstoffhandel GmbH in der Webereistraße 37, 87471 Durach, 
Fl.Nrn. 452/30, 452/33, Gemarkung Durach und Fl.Nrn. 2003/23, 
2086/12, 2086/13, 2086/14, 2086/15, 2086/18, Gemarkung Sankt Mang 
durch die Installation einer zweiten Schrottschere und bauliche Maß-
nahmen in Gestalt der Errichtung von Lärmschutzwänden, Hallen 
und Lagerboxen

Gemäß § 10 Abs. 7 und 8 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in 
Verbindung mit §_21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
(9. BImSchV) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:
Das Landratsamt Oberallgäu hat der Firma Föll Rohstoffhandel GmbH, 
Webereistraße 37, 87471 Durach mit Bescheid vom 19. August 2021, Az. 
22.1-171/4-119/3 Ru B.21.08 die Genehmigung nach § 16 Bundesim-
missionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung der Anlage 
zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von Eisen- und Nichteisen-
schrotten sowie sonstiger gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle 
in der Gemeinde Durach und der Stadt Kempten durch das sogenannte 
Standortverbesserungskonzept, bestehend aus logistischen Änderungen, 
der Installation einer zweiten Schrottschere und dem Bau neuer Hallen 
erteilt. Die Neuerrichtung der Hallen dient neben der besseren Lagerung 
insbesondere auch als Schallschirm für die Nachbarschaft.

Der verfügende Teil des Genehmigungsbescheides lautet:

I.

Die Firma Föll Rohstoffhandel GmbH erhält gemäß § 16 Abs. 1 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung zur wesentlichen Änderung der Anlage zur zeitweiligen Lagerung 
und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrotten sowie sonstiger 
gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle auf dem Grundstück Fl.Nrn. 
452/30, 452/33, Gemarkung Durach und Fl.Nrn. 2003/23, 2086/12, 
2086/13, 2086/14, 2086/15, 2086/18, Gemarkung Sankt Mang, nach 
Maßgabe der unter der Nr. II. bezeichneten Antragsunterlagen, den unter 
der Nr. III festgesetzten anlagenbezogenen Daten und den unter der Nr. 
IV festgesetzten Bestimmungen.

Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG andere, die Anlage 
betreffende behördliche Entscheidungen, insbesondere die erforderlichen 
baurechtlichen Genehmigungen mit ein.

Die Änderung umfaßt verschiedene logistische Änderungen, die Instal-
lation einer zweiten Schrottschere, die Verwendung einer sogenannten 
Alligatorschere und vor allem umfangreiche bauliche Maßnahmen wie 
die Errichtung von Lärmschutzwänden, Hallen und Lagerboxen, den 
Abriss einer vorhandenen offenen Halle und die Errichtung eines neuen 
Tank- und Waschplatzes.

II.

Dieser Genehmigung liegen folgende, mit dem Genehmigungsvermerk 
des Landratsamtes Oberallgäu versehenen Antragsunterlagen, Schreiben 
und Pläne zugrunde, welche Bestandteil dieses Bescheides sind:

Hinweis: Im Bescheid folgt die Auflistung der Antragsunterlagen.

III.

Der unter der Nr. I dieses Bescheides erteilten Genehmigung liegen fol-
gende anlagenbezogene Daten zugrunde:

Fläche zur zeitweiligen Lagerung  
und Behandlung von Abfällen:   17.380 m²

Gesamtlagerkapazität: ca. 7.904 t, aufgeteilt auf:
   ca. 7.696 t nicht gefährliche Abfälle,
   davon ca. 7.161 t Eisen- und  
   Nichteisenschrotte
   und ca. 208 t gefährliche Abfälle

Behandlungskapazität: ca. 983 t/d nicht gefährliche Abfälle
  c a. 47 t/d gefährliche Abfälle

Schrottschere 1: Lindemann LU 600/6 PA 60
   Schneidkraft 6.000 kN

Schrottschere 2: Lindemann PowerCut 816-8 oder  
   vergleichbar
   Schneidkraft 8.000 kN

IV.

Die unter der Nr. I. dieses Bescheides erteilte Genehmigung wird nach 
Maßgabe nachstehender Bestimmungen erteilt:

Hinweis: Im Bescheid folgen Nebenbestimmungen zu den Bereichen 
Baurecht, Naturschutz, Infrastrukturelle Belange der Deutschen Bahn, 
Immissionsschutz, Wasserrecht, Abfallrecht, Arbeitsschutz und Sonstige 
Anforderungen

V.

Die Firma Föll Rohstoffhandel GmbH hat die Kosten des Verfahrens zu 
tragen.

VI.

Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 29.938,– € erhoben.
Die Auslagen betragen 44,– €.

Der Bescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustel-
lung Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg,

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder
Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg,

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichtes oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klageverfahrens (Ausgangsbescheid mit Datum) bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und dieser 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A): 330 v.H.
b) für die Grundstücke (B):     
410 v.H.

2. Gewerbesteuer     
 370 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000,– Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in Kraft.

Blaichach, den 16.08.2021

GEMEINDE BLAICHACH

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 51-285

Bekanntmachung
der Gemeinde Blaichach

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2021

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 28.04.2011 aufgrund 
der finanzamtlichen Messbescheide für alle wirtschaftlichen Einheiten 
generelle Grundsteuerbescheide. Weitere Grundsteuerbescheide wurden 
und werden nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermessbe-
scheiden bekannt gegeben.
Das gilt insbesondere bei Neu- und Nachveranlagung. 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide 2021 
wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, Seite 965), geändert durch die 
Gesetze vom 14.12.1976 (BGBl. I, S. 3341), vom 23.09.1990 (BGBl. II, 
Seite 885), vom 13.09.1993 (BGBl. I, S. 1569), vom 27.12.1993 (BGBl. 
I, S. 2378, 1994 I, S. 2439), vom 14.09.1994 (BGBl. I, S. 2325), vom 
29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 (BGBl. I, S. 3836), vom 
22.12.1999 (BGBl. I, S. 2601) und vom 19.12.2000 (BGBl. I, S. 1790) die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in gleicher Höhe wie im Vorjahr 
festgesetzt.
 
Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen Grundsteuerbescheid 
2021 erhalten, im Kalenderjahr 2021 die gleiche Grundsteuer wie im 
Kalenderjahr 2020 zu entrichten haben. Für diese treten mit dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2021 
zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je ¼ ihres Jahresbetrages 
am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021, vorbehaltlich einer anderen 
getroffenen Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide und die Begrün-
dung hierzu können bei der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 
Blaichach, eingesehen werden.
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag 
der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar 
Klage erhoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur Niederschrift oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen* Form.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der Gemeinde Blaichach, Kirch-
platz 3, 87544 Blaichach 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemes-
sener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 
4, erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten 
seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 
wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 86152 
Augsburg, Kornhausgasse 4, zu erheben. 
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Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Kraft Bundesrechts wird in Prozessen vor den Verwaltungsgerichten infol-
ge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides des Landratsamtes Oberall-
gäu vom 19.08.2021 liegt in der Zeit vom 01. September 2021 bis 14. 
September 2021 jeweils montags bis freitags während der Dienststunden 
(Auslegungsfrist) bei folgenden Stellen zur Einsichtnahme aus:

Gemeinde Durach, II. Stock, Zimmer-Nr. 24,  
Bahnhofstraße 1, 87471 Durach

Stadt Kempten (Allgäu), Eingangsbereich,  
Kronenstraße 8, 87435 Kempten

Landratsamt Oberallgäu, Zimmer-Nr. 2.21,  
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen

Gemäß § 10 Abs. 8 Satz 6 BImSchG kann der Bescheid und seine Begrün-
dung von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, 
bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist schriftlich oder elektronisch bei 
folgender Stelle angefordert werden: Landratsamt Oberallgäu, Sachgebiet 
22.1 – technischer Umweltschutz, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, 
E-Mail: umwelt@lra-oa.bayern.de 

Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Sonthofen, den 23. August 2021

LANDRATSAMT OBERALLGÄU

gez.: Ruch, RAR 22.1-288

Bekanntmachung

Einschreibung und Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2021/2022
an der Staatlichen Berufsschule II Kempten (Allgäu),

Wiesstraße 30, 87435 Kempten (Allgäu)

Einschreibetermin
Auszubildende für kaufmännische Berufe und Gesundheitsberufe, die 
noch nicht zum Berufsschulunterricht angemeldet sind, können sich 
bis Montag, 06.09.2021, online über unsere Homepage www.bs2ke.de 
anmelden. Alternativ kann eine persönliche Anmeldung (mit ausgefülltem 
Anmeldeformular) im Sekretariat der Staatlichen Berufsschule II erfol-
gen. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Unterlagen
Zur persönlichen Anmeldung sind mitzubringen: Kopie des letzten Schul-
zeugnisses, Ausbildungsvertrag oder Bestätigung des Ausbildungsbetrie-
bes über den Ausbildungsberuf und die Ausbildungsdauer.

Einzugsgebiet
Auszubildende aus der Stadt Kempten (Allgäu) und dem Altlandkreis 
Kempten (maßgebend ist der Beschäftigungsort) folgender Ausbildungs-
berufe müssen sich zum Schulbesuch anmelden:

➢ Bankkaufmann/-frau
➢ Industriekaufmann/-frau
➢ Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Verkäufer/in
➢ Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement
➢ Medizinische(r) Fachangestellte/r
➢ Rechtsanwaltsfachangestellte/r
➢  Notarfachangestellte/r und Patentanwaltsfachangestellte/r (nur 1. 

Ausbildungsjahr) 
➢ Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
➢ Steuerfachangestellte/r
➢ Verwaltungsfachangestellte/r
➢ Zahnmedizinische(r) Fachangestellte/r

Beginn des Schulbesuchs
1.  Der Einweisungstag für alle neu eingeschriebenen SchülerInnen findet 

am Montag, 13.09.2021, um 9.00 Uhr statt.
2.  Für alle SchülerInnen der fortgeführten Klassen beginnt der Unterricht 

ab Dienstag, 14.09.2021, jeweils an dem Schultag, der im Schuljahr 
2020/2021 bekanntgegeben wurde.

STAATLICHE BERUFSSCHULE II KEMPTEN (ALLGÄU)

gez.: Seifert, Oberstudiendirektor, Schulleiter 51-289
Entschädigungssatzung für den Zweckverband  

Land- und Alpwirtschaftsschule Immenstadt i. Allgäu 
 

Der Zweckverband Land- und Alpwirtschaftsschule Immenstadt i. Allgäu 
erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 
1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-61-I), das zuletzt durch § 
1 Abs. 43 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert, 
sowie Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-11-I), zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 
(GVBl. S. 350) geändert, die folgende  
 

ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG 
 

§ 1 Entschädigungsberechtigte 

Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertretung und die Verbandsräte sind 
ehrenamtlich tätig (Art 30 Abs. 2 KommZG). Der Verbandsvorsitzende 
und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung (Verbandsräte) 

werden für die Teilnahme an Sitzungen und für die sonstige mit ihrem 
Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung entschädigt. Ent-
sprechendes gilt für die Stellvertreter, sofern ein Vertretungsfall vorliegt. 
 

§ 2 Auslagenersatz 

Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte erhalten für die Teilnahme 
an Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse Ersatz ihrer 
Auslagen, insbesondere Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des 
Bayerischen Reisekostengesetzes. Dasselbe gilt für die Verbandsräte, die 
Beamte oder Angestellte des durch sie vertretenen Verbandsmitgliedes sind.  
 

§ 3 Entschädigung der Verbandsräte 

(1)  Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG 
kraft Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung eine Sitzungs-
geldpauschale. Die Sitzungsgeldpauschale wird auf EUR 31,00 
festgesetzt. Sie verdoppelt sich, wenn die Sitzung länger als fünf 
Stunden dauert. 

(2)  Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehaltsempfänger sind, erhalten 
sie außerdem den entstandenen Verdienstausfall für die Dauer der Sit-
zung einschließlich einer angemessenen An- und Abreisezeit ersetzt. 
Der Betrag des entgangenen Lohns oder Gehalts ist durch Bescheini-
gung des Arbeitgebers nachzuweisen. 

(3)  Soweit die Verbandsräte selbständig tätig sind, erhalten sie für die 
durch die Teilnahme an den Sitzungen bedingte Zeitversäumnis eine 
Pauschalentschädigung von 31,00 Euro je angefangene fünf Stunden 
Sitzungsdauer. Dies gilt nicht für Sitzungen, die ab 17.00 Uhr oder 
später beginnen oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen 
Feiertagen stattfinden. 

(4)  Verbandsräte, die keinen Anspruch auf Entschädigung nach den 
Absätzen 2 oder 3 haben, denen aber im beruflichen und häuslichen 
Bereich durch die Teilnahme an den Sitzungen ein Nachteil entsteht, 
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeitszeit oder 
das Heranziehen einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
eine Pauschalentschädigung wie selbständig Tätige. 

 
§ 4 Entschädigung der Verbandsvorsitzenden   

(1)  Der Verbandsvorsitzende und dessen Stellvertreter erhält für seine 
Tätigkeit eine Pauschalentschädigung. Die Höhe der Entschädigung 
wird von der Verbandsversammlung durch Beschluss gefasst. 

 
§ 5 Entschädigung des Geschäftsleiters 

Der Geschäftsleiter erhält für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädi-
gung. Die Höhe beträgt 113,00 Euro brutto monatlich. Die Entschädigung 
ist jeweils zum gleichen Zeitpunkt und mit dem gleichen Prozentsatz bei 
Besoldungsanpassungen für Beamte zu verändern. 
 

§ 6 Auszahlung der Entschädigungen 

Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalentschädigungen werden 
monatlich im Nachhinein ausgezahlt. Die übrigen Entschädigungen wer-
den nachträglich nach Abrechnung gezahlt. 
 

§ 7 In-Kraft-Treten
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Immenstadt, 17.11.2020 

ZWECKVERBAND LAND- UND ALPWIRTSCHAFTSSCHULE 
IMMENSTADT I. ALLGÄU 

 
gez.: Simone Vogler, Verbandsvorsitzende  51-291

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Bundestagswahl
am 26. September 2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die 

  Gemeinden Fischen, Ofterschwang, Bolsterlang, Obermaiselstein, 
Balderschwang

  wird in der Zeit von Montag, 6. September bis Freitag, 10 Septem-
ber 2021 (20. bis 16. Tag vor der Wahl)

 während der allgemeinen Öffnungszeiten
  in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 

Fischen, Zimmer 02 Bürgerbüro

  für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlbe-
rechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; 
die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann  
von Montag, 6. bis spätestens Freitag, 10. September 2021,  
12.00 Uhr im/in

  Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen, 
Zimmer 02 Bürgerbüro

  Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens am 5. September 2021 eine Wahlbenachrich-
tigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 256 Ober-
allgäu

  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
dieses Wahlkreises

 oder
 durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.
 
 Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr,

  bei der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 
Fischen, Zimmer 02 Bürgerbüro

  schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkran-
kung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 
15 Uhr, beantragen.

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 
Person, wenn

 a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum Sonntag, 5. September 2021) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 10. September 2021) 
versäumt hat,

 b)  ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) 
genannten Fristen entstanden ist,

 c)  ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und 
die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses erfahren hat.

  Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 
bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elek-
tronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6.  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
 –  einen amtlichen Stimmzettel,
 –  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 –  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zu übersenden ist, und
 –  ein Merkblatt für die Briefwahl.

  Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich 
überbracht. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass 
ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor der Wahl (Samstag, 25. September 2021), 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlbe-
rechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern.

9.  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimm-
berechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Per-
son ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeeistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat

10.  Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet 
werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht.

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Fischen, den 27.08.2021

gez.: Alois Ried, Gemeinschaftsvorsitzender 51-292

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 25.08.2021 (Bpl.Nr. 
0611/21) der Erweiterung des bestehenden Bauhofgebäudes Hauptstraße 
34 in Oy-Mittelberg (Fl.Nr. 3589), Gemarkung Mittelberg, bauaufsicht-
lich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de). 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Gemeinde Oy-Mittelberg, Hauptstraße 28, 87466 Oy-Mittelberg 
eingesehen werden.

Karl-Heinz Pfeil 21-293

Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung

Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach 

den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen

vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist

Für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft erlässt das Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, Sachgebiet L2.3P 
(Landnutzung), gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung folgende 
Allgemeinverfügung:

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen 
Gehalten an Stickstoff, ausgenommen Festmist von Huftieren oder Klau-
entieren oder Komposte, wird abweichend von § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 
Düngeverordnung 

auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai 2021

wie folgt verschoben: 

für den Landkreis Oberallgäu

auf Flächen, die nicht durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zur 
Düngeverordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat belastetet 
ausgewiesen wurden:

vom 29. November 2021 bis einschließlich 28. Februar 2022

auf Flächen, die durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zur Dünge-
verordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat belastetet ausgewie-
sen wurden (auf sog. „roten Flächen“):

vom 29. Oktober 2021 bis einschließlich 28. Februar 2022

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung unberührt. 
Dies gilt insbesondere für das Verbot, Düngemittel auf überschwemmten, 
wassergesättigten, gefrorenen oder mit Schnee bedeckten Boden auszu-
bringen; sowie für die Einhaltung der N-Obergrenzen.

Die Sperrfristen, die für die Flächen in Wasserschutzgebieten in der 
jeweils gültigen Fassung der Wasserschutzgebietsverordnung vorgegeben 
sind, sind weiter zu beachten.

AMT FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT  
UND FORSTEN AUGSBURG

- Sachgebiet L2.3P-

Stadtbergen, den 27.08.2021

gez.: Franz Högg, Landwirtschaftsoberrat 51-294

Sonthofen, den 31. August 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


